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Bestehen Wände, Boden, Türen und Dach aus verschie
denen Elementen, so müssen diese den gleichen Erfor
dernissen entsprechen und genügend 'widerstandsfähig 
sein;

b) Die Türen und anderen Schließsysteme (einschließlich 
der Hähne, Mannlochdeckel, Flansche usw.) müssen 
eine Vorrichtung enthalten, -die das Anbringen eines 
Zollverschlusses möglich macht. Diese Vorrichtung 
darf von außen weder entfernt oder wieder angebracht 
werden können, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen, 
noch darf die Tür oder das Schließsystem geöffnet 
werden können, ohne den Zollverschluß zu beschädi
gen. Letzterer muß angemessen geschützt sein, öff
nungsfähige Dächer sind zulässig;

c) Die Belüftungs- und Abflußöffnungen sind mit einer 
Vorrichtung zu versehen, die den Zugang zum Con
tainerinneren verhindert. Diese Vorrichtung darf von 
außen weder entfernt oder wieder eingebracht werden 
können, ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.

2. Ungeachtet der Bestimmungen des Artikels 1 Buch
stabe c dieser Bestimmungen sind die Bestandteile des 
Containers, die aus praktischen Gründen Hohlräume ent
halten müssen (zum Beispiel zwischen den Trennwänden 
einer Doppelwand), zulässig. Damit diese Hohlräume 
nicht dazu benutzt werden können, Güter zu verstecken:

(i) darf die Innenverkleidung des Containers nicht ent
fernt und wieder angebracht werden können, ohne 
sichtbare Spuren zu 'hinterlassen; oder

(ii) muß die Anzahl der genannten Hohlräume auf ein 
Minimum beschränkt und für die Zollkontrolle leicht 
zugänglich sein.

А r t i к e 1 3
. Zusammenklappbare oder zerlegbare Container

Zusammenklappbare oder zerlegbare Container unterliegen 
den Bedingungen der Artikel 1 und 2 dieser Bestimmungen 
und müssen darüber hinaus ein Sperrsystem enthalten, mit 
dem die verschiedenen Teile des Containers nach seiner 
Montage blockiert werden. Dieses Sperrsystem muß zollamt
lich verschlossen werden können, wenn es sich außerhalb des 
Containers befindet, nachdem dieser montiert worden ist.

A r t i k e l  4 
Mit Planen bedeckte Container

1. Die mit Planen bedeckten Container müssen den Bedin
gungen der Artikel 1, 2 und 3 dieser Bestimmungen in 
dem Maße gerecht werden, soweit sie darauf anwendbar 
sind. Sie müssen darüber hinaus den Bedingungen dieses 
Artikels entsprechen.

2. Die Plane muß entweder aus starkem Leinentuch be
stehen oder aus nicht dehnbarem, genügend widerstands
fähigem plaststoff- oder gummibeschichtetem Gewebe 
'bestehen. Sie muß in gutem Zustand und so gearbeitet 
sein, daß, wenn die Verschlußvorrichtung angelegt ist, 
ein Zugang zur Ladung nicht möglich ist, ohne sichtbare 
Spuren zu hinterlassen.

3. Besteht die Plane aus mehreren Stücken, müssen die Rän
der dieser Teile ineinandergefaltet und mit zwei Nähten 
zusammengefügt werden, die mindestens 15 mm von
einander entfernt sind. Diese Nähte müssen der den vor
liegenden Bestimmungen beigefügten Zeichnung Nr. 1 
entsprechen; ist dies jedoch 'bei einigen Teilen der Plane 
(wie hintere Umschläge und verstärkte Ecken) nicht mög
lich, die Stücke auf diese Weise zusammenzufügen, genügt 
es, wenn der Rand des oberen Teils der Plane umgeschla
gen wird und die Stücke gemäß der den vorliegenden 
Bestimmungen toeigefügten Zeichnung Nr. 2 vernäht 
werden.

Eine der Nähte darf nur von innen sichtbar sein und der 
für diese Naht verwendete Faden muß sich deutlich von 
der Farbe der Plane selbst und der Farbe des für die 
andere Naht verwendeten Fadens unterscheiden. Alle 
Nähte müssen mit der Maschine genäht sein,

4. Besteht die Plane aus einem plaststoffbeschichtetem Ge
webe, und ist sie aus mehreren Stücken zusammengesetzt, 
können diese Stücke auch gemäß der diesen Bestimmun
gen beigefügten Zeichnung Nr. 3 durch Schweißen zusam- 
men'gefügt werden. Der Rand des einen Stückes soll den 
Rand des anderen Stückes mindestens 15 mm überlappen. 
Die Verschweißung der Stücke hat über diese gesamte 
Breite zu erfolgen. Der äußere Überlappungsrand ist mit 
einem Plastband von mindestens 7 mm Breite zu über
ziehen und mit dem gleichen Schweißverfahren zu be
festigen. Auf dieses Band und auf einen Streifen von 
mindestens 3 mm zu .beiden Seiten dieses Bandes ist ein 
gleichförmiges und gut sich abhebendes Profil aufzuprä
gen. Es ist so zu verschweißen, daß die Stücke nicht 
getrennt und wieder zusammengefügt werden können, 
ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen.

5. Ausbesserungsarbeiten sind nach der in Zeichnung Nr. 4, 
die diesen Bestimmungen beiliegt, dargestellten Methode 
vorzunehmen; die Ränder sind ineinander zu falten und 
mit zwei Nähten, die sichtbar und mindestens 15 mm von
einander entfernt sind, zusammenzunähen; die Farbe 
des von innen sichtbaren Fadens muß sich von der des von 
außen sichtbaren Fadens und der Farbe der Plane unter
scheiden; alle Nähte müssen mit der Maschine genäht 
sein. Muß eine Plane, die dicht am Rand beschädigt ist, 
so ausgebessert werden, daß der beschädigte Teil durch 
ein anderes Teil ersetzt werden muß, kann die Naht so 
ausgeführt werden, wie es Ziffer 3 dieses Artikels und 
Zeichnung Nr. 1, die den Bestimmungen beiliegt, ver
schreiben. Auch Ausbesserungen an Planen, die aus plast
beschichtetem Gewebe bestehen, können nach der in Zif
fer 4 dieses Artikels beschriebenen Methode vorgenom
men werden, aber in diesem Fall muß die Verschwei
ßung auf beiden Seiten der Plane vorgenommen werden 
und der Flicken ist auf der Innenseite anzubringen.

6. a) Die Plane muß so am Container befestigt werden, daß
sie den Bedingungen des Artikels 1, Buchstaben a) 
und b) dieser Bestimmungen voll und ganz entspricht. 
Folgende Befestigungsarten sind zu verwenden:
1. Metallringe, die am Container anzubringen sind;
2. in den Rand der Plane eingelassene Ösen;
3. ein Kabel oder Seil, das über der Plane_durch die 

Ringe führt und in seiner ganzen Länge von außen 
sichtbar bleibt.

Die Plane muß den festen Teil des Containers um 
mindestens 250 mm, gemessen vom Zentrum der Be
festigungsringe, überlappen, außer in den Fällen, bei 
denen das Konstruktionssystem allein schon jeden 
Zugang zu den Gütern verhindert.

b) Sollen die Ränder einer Plane dauerhaft an den Con
tainer angebracht werden, muß die Verbindung durch
gehend und mittels fester Vorrichtung hergestellt 
werden.

7. Der Abstand zwischen den Ringen und den Ösen darf 
nicht mehr als 200 mm betragen. Die Ösen müssen ver
stärkt sein.

8. Als Befestigungsvorrichtung ist zu verwenden:

a) Stahlkabel mit einem Durchmesser von mindestens 
3 mm; oder

b) Hanf- oder Sisalseile, mit einem Durchmesser von 
mindestens 8 mm, die mit einem durchsichtigen und 
nicht dehnbaren Plastüberzug versehen sind.


